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(54) BODENBELAG MIT MINDESTENS EINEM VERBINDUNGSELEMENT

(57) Bei einem Bodenbelag mit mindestens zwei
ebenflächigen Bodenbelagselementen (1, 2) und mit
mindestens einem Verbindungselement (7), mit wel-
chem die zwei aneinander angrenzend verlegten Boden-
belagselemente (1, 2) miteinander verbunden sind, weist
jedes Bodenbelagselement (1, 2) in der Auflagefläche
(4) mindestens eine Ausnehmung (8, 9) auf, wobei die
mindestens eine Ausnehmung (8, 9) in dem Bodenbe-
lagselement (1, 2) jeweils einen Verankerungsbereich
und einen den Verankerungsbereich mit der Seitenfläche
(6) verbindenden Verbindungsbereich aufweist. Bei den
mindestens zwei aneinander angrenzend verlegten Bo-
denbelagselementen (1, 2) ist jeweils mindestens eine
Ausnehmung (8, 9) des ersten Bodenbelagselements (1)
mit dem Verbindungsbereich fluchtend zu dem Verbin-

dungsbereich einer zugeordneten Ausnehmung (8, 9)
des zweiten Bodenbelagselements (2) angeordnet und
ausgerichtet. Das mindestens eine Verbindungselement
(7) ist in den zwei fluchtend zueinander angeordneten
Ausnehmungen (8, 9) des ersten und zweiten Bodenbe-
lagselements (1, 2) angeordnet. Das Verbindungsele-
ment (7) weist an zwei gegenüberliegenden Endberei-
chen (10) jeweils einen Verankerungsabschnitt (11) auf,
die mit einem Verbindungsabschnitt (12) miteinander
verbunden sind, wobei jeder Verankerungsabschnitt (11)
des Verbindungselements (7) in dem zugeordneten Ver-
ankerungsbereich der Ausnehmung (8, 9) des ersten und
zweiten Bodenbelagselements (1, 2) an der betreffenden
Hinterschneidungsfläche (21) formschlüssig festgelegt
ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Bodenbelag mit
mindestens zwei ebenflächigen Bodenbelagselemen-
ten, die jeweils eine Nutzoberfläche aufweisen und mit
einer der Nutzoberfläche gegenüberliegenden Auflage-
fläche auf einem Untergrund verlegt werden können, und
mit mindestens einem Verbindungselement, mit wel-
chem die zwei aneinander angrenzend verlegten Boden-
belagselemente miteinander verbunden sind.
[0002] Aus der Praxis sind zahlreiche verschiedene
Bodenbeläge bekannt, bei denen mehrere ebenflächige
Bodenbelagselemente aneinander angrenzend auf ei-
nem Untergrund oder auf einer auf dem Untergrund er-
richtete Bodenbelagsunterkonstruktion angeordnet sind
und den Untergrund bedecken. Die einzelnen Bodenbe-
lagselemente können jeweils unabhängig voneinander
auf dem Untergrund oder einer entsprechenden Unter-
konstruktion festgelegt sein, indem die einzelnen Boden-
belagselemente beispielsweise auf dem Untergrund mit
einem geeigneten Klebmittel verklebt sind. Es ist jedoch
auch aus der Praxis bekannt und für viele Anwendungs-
bereiche vorteilhaft, dass die einzelnen Bodenbelagse-
lemente lose auf dem Untergrund verlegt sind und nicht
auf dem Untergrund fixiert sind. Eine lose Anordnung der
einzelnen Bodenbelagselemente auf dem Untergrund,
die auch als schwimmende Verlegung der Bodenbelag-
selemente bezeichnet wird, kann zu gegebener Zeit in
einfacher Weise wieder von dem Untergrund entfernt und
beispielsweise ausgetauscht oder durch einen anderen
Bodenbelag ersetzt werden.
[0003] Insbesondere bei einer losen Verlegung der
einzelnen Bodenbelagselemente ist es regelmäßig von
großem Vorteil, wenn die einzelnen Bodenbelagsele-
mente miteinander verbunden sind. Durch die Verbund-
wirkung der miteinander verbundenen Bodenbelagsele-
mente kann ein unerwünschtes Verrutschen einzelner
Bodenbelagselemente zuverlässig verhindert werden
und dadurch auch vermieden werden, dass während der
bestimmungsgemäßen Nutzung des Bodenbelags zwi-
schen aneinander grenzenden Bodenbelagselementen
Spalten oder Fugen entstehen, durch welche eine vor-
gesehene Nutzung des Bodenbelags ebenso wie dessen
ästhetischer Gesamteindruck beeinträchtigt werden
können.
[0004] Insbesondere bei Parkettböden, bei denen ein-
zelne Parkettelemente wie beispielsweise Dielen oder
Parkettstäbe auf dem Untergrund verlegt sind, ist eine
zuverlässige Verbindung von aneinander angrenzenden
einzelnen Bodenbelagselementen oftmals nicht nur vor-
teilhaft, sondern auch notwendig, um mit Hilfe der Ver-
bundwirkung einen ausreichend belastbaren Bodenbe-
lag herzustellen, bei dem sich einzelne Bodenbelagse-
lemente während einer bestimmungsgemäßen Nutzung
des Bodenbelags nicht unbeabsichtigt verlagern. Für ei-
ne schwimmende Verlegung der einzelnen Bodenbelag-
selemente ist eine zuverlässige Verbindung der anein-
ander angrenzenden Bodenbelagselemente von beson-

ders großer Bedeutung, da die einzelnen Bodenbelags-
elemente ausschließlich aufgrund der durch die jeweilige
Verbindung der aneinander angrenzenden Bodenbelag-
selemente bewirkte Verbundwirkung zu dem Bodenbe-
lag zusammengefügt und als Verbund auf dem Unter-
grund zurückgehalten werden.
[0005] Die Verbindung von aneinander angrenzenden
Bodenbelagselementen erfolgt in vielen Fällen durch die
Ausbildung einer Nut-Feder-Verbindung. Bei der Nut-Fe-
der-Verbindung ist eine an einer Seitenfläche eines ers-
ten Bodenbelagselements seitlich vorspringende und
üblicherweise streifenförmig ausgebildete Feder in eine
daran angepasste und an einer zugeordneten Seitenflä-
che eines zweiten Bodenbelagselements ausgebildeten
Nut hineingesteckt. Die Nut-Feder-Verbindung ist senk-
recht zum Untergrund formschlüssig und bewirkt in einer
zu dem Untergrund parallelen Ebene eine kraftschlüssi-
ge, bzw. klemmende Verbindung der aneinander an-
grenzenden Bodenbelagselemente.
[0006] Es sind auch Nut-Feder-Verbindungen be-
kannt, bei denen durch eine geeignete Formgebung des
Federelements und der daran angepassten Nut auch in
einer parallel zu dem Untergrund verlaufenden Richtung
mit Hinterschneidungen ein formschlüssiger Eingriff des
Federelements mit der daran angepassten Nut des an-
grenzenden Bodenbelagselements bewirkt werden
kann. Mit den derzeit gängigen Fertigungsverfahren kön-
nen die einzelnen Bodenbelagselemente und insbeson-
dere die für eine Verbindung der aneinander grenzenden
Bodenbelagselemente erforderlichen Nut-Feder-Verbin-
dungen ausreichend präzise und mit geringen Ferti-
gungstoleranzen hergestellt werden, so dass sich auch
ein großflächiger Bodenbelag im Wesentlichen spalten-
und fugenfrei aus den einzelnen Bodenbelagselementen
zusammenfügen lässt.
[0007] Die mit derartigen Nut-Feder-Verbindungen
hergestellte Verbundwirkung weist jedoch auch Nachtei-
le auf. So ist es beispielsweise nicht möglich, ein einzel-
nes Bodenbelagselement, welches sich nicht am Rand
des Bodenbelags befindet, in einfacher Weise aus dem
Verbund der einzelnen Bodenbelagselemente heraus-
zulösen, um es beispielsweise zu reparieren oder aus-
zutauschen. Selbst bei den meisten der am Rand befind-
lichen Bodenbelagselemente ist ein Herauslösen des be-
treffenden Bodenbelagselements nicht möglich oder nur
durch die Beschädigung einer seitlich angeordneten Nut-
Feder-Verbindung möglich. Insbesondere bei einer kom-
plexen Formgebung der Nut-Feder-Verbindung wird das
Zusammenfügen einzelner Bodenbelagselemente zu-
dem als mühsam und zeitaufwendig empfunden.
[0008] Es wird deshalb als eine Aufgabe der vorliegen-
den Erfindung angesehen, einen Bodenbelag mit min-
destens einem Verbindungselement so auszugestalten,
dass der Bodenbelag aus den einzelnen Bodenbelags-
elementen rasch verlegt und die einzelnen Bodenbelag-
selemente zuverlässig miteinander verbunden werden
können. Zudem sollte es möglich sein, ein einzelnes Bo-
denbelagselement aus einem Verbund von Bodenbelag-
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selementen herauszulösen, ohne dass der Bodenbelag
dadurch beschädigt wird oder der aus den mehreren Bo-
denbelagselementen zusammengefügte Verbund von
einer Randseite des Bodenbelags aus aufgelöst werden
muss, bis das betreffende Bodenbelagselement heraus-
genommen werden kann.
[0009] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch
gelöst, dass jedes Bodenbelagselement in der Auflage-
fläche mindestens eine Ausnehmung aufweist, welche
sich ausgehend von einer die Nutzoberfläche mit der Auf-
lagefläche verbindenden Seitenfläche des Bodenbelag-
selements von der Seitenfläche weg erstreckt, wobei die
mindestens eine Ausnehmung in dem Bodenbelagsele-
ment jeweils einen Verankerungsbereich und einen den
Verankerungsbereich mit der Seitenfläche verbindenden
Verbindungsbereich aufweist und wobei der Veranke-
rungsbereich mindestens eine sich relativ zu dem Ver-
bindungsbereich seitlich darüber hinaus erstreckende
Hinterschneidungsfläche aufweist, dass bei den zwei an-
einander angrenzend verlegten Bodenbelagselementen
jeweils mindestens eine Ausnehmung des ersten Boden-
belagselements mit dem Verbindungsbereich fluchtend
zu dem Verbindungsbereich einer zugeordneten Aus-
nehmung des zweiten Bodenbelagselements angeord-
net ist, und dass das mindestens eine Verbindungsele-
ment von der jeweiligen Auflagefläche des ersten und
zweiten Bodenbelagselements aus in den zwei fluchtend
zueinander angeordneten Ausnehmungen des ersten
und zweiten Bodenbelagselements angeordnet ist, wo-
bei das Verbindungselement an zwei gegenüberliegen-
den Endbereichen jeweils einen Verankerungsabschnitt
aufweist und die beiden Verankerungsabschnitte mit ei-
nem Verbindungsabschnitt miteinander verbunden sind,
und wobei jeder Verankerungsabschnitt des Verbin-
dungselements in dem zugeordneten Verankerungsbe-
reich der Ausnehmung des ersten und zweiten Boden-
belagselement an der betreffenden Hinterschneidungs-
fläche formschlüssig festgelegt ist. Das erfindungsgemä-
ße Verbindungselement verbindet zwei aneinander an-
grenzende Bodenbelagselemente durch den form-
schlüssigen Eingriff des jeweiligen Endbereichs, bzw.
Verankerungsabschnitts in den zugeordneten Veranke-
rungsbereich der beiden dadurch verbundenen Boden-
belagselemente. Das Verbindungselement wird von der
der Nutzoberfläche gegenüberliegenden Auflagefläche
in die fluchten zueinander angeordneten Ausnehmungen
der beiden aneinander angrenzenden Bodenbelagsele-
mente eingebracht und ist deshalb von der Nutzoberflä-
che aus nicht sichtbar. Durch den jeweiligen formschlüs-
sigen Eingriff des Verbindungselements in die beiden
Ausnehmungen der aneinander angrenzenden Boden-
belagselemente werden die beiden Bodenbelagsele-
mente zuverlässig aneinander festgelegt und form-
schlüssig miteinander verbunden. Dabei kann auch mit
vergleichsweise kleinen Verbindungselementen eine zu-
verlässige und belastbare Verbundwirkung erzeugt wer-
den. Eine aufwendige und sich regelmäßig über eine ge-
samte Länge der Bodenbelagselemente erstreckende

Nut-Feder-Verbindung, die zudem lediglich eine klem-
mende und keine formschlüssige Verbindung bewirkt, ist
nicht erforderlich.
[0010] Die beiden aneinander angrenzenden Boden-
belagselemente müssen nicht parallel zu dem Unter-
grund verlagert werden, um die Verbindung der beiden
Bodenbelagselemente mit dem Verbindungselement
herstellen zu können. Vielmehr ist es in einfacher Weise
möglich, eines der beiden Bodenbelagselemente senk-
recht zum Untergrund und damit parallel zu der Seiten-
fläche des betreffenden Bodenbelagselements auf den
Untergrund zu oder von dem Untergrund weg zu verla-
gern und dadurch mit dem Verbindungselement und dem
angrenzenden Bodenbelagselement zu verbinden oder
davon zu lösen. Dadurch ist es ohne weiteres möglich,
aus einem aus zahlreichen Bodenbelagselementen zu-
sammengefügten Bodenbelag ein einzelnes Bodenbe-
lagselement oder mehrere Bodenbelagselemente aus
dem mit den jeweiligen Verbindungselementen bewirk-
ten Verbund herauszulösen und aus dem Bodenbelag
zu entnehmen, ohne dass angrenzende Bodenbelagse-
lemente ebenfalls aus der Verbundwirkung herausgelöst
werden müssen. Sowohl das Verlegen als auch ein nach-
trägliches Auswechseln einzelner Bodenbelagselemen-
te ist in einfacher Weise und ohne ein spezielles Werk-
zeug möglich.
[0011] Der Verbindungsbereich der Ausnehmung in
den Bodenbelagselementen kann beispielsweise ein
gradlinig verlaufender Kanal, bzw. eine sich von der Auf-
lagefläche in das Bodenbelagselement hinein erstre-
ckende Nut sein. Der Verankerungsbereich kann sich im
Vergleich mit dem Übergangsbereich beispielsweise tie-
fer in das Bodenbelagselement hinein erstrecken oder
sich in mindestens einer Richtung seitlich weiter als der
Verbindungsbereich erstrecken. Der Verankerungsbe-
reich kann beispielsweise eine quaderförmige oder halb-
kugelförmige Vertiefung sein, deren Abmessung insbe-
sondere in einem Übergangsbereich zu dem Verbin-
dungsbereich eine größere lichte Weite als der Verbin-
dungsbereich aufweist, so dass durch den vorzugsweise
größer ausgebildeten Verankerungsbereich in dem
Übergangsbereich von dem Verbindungsbereich zu dem
Verankerungsbereich eine seitlich sich über den Verbin-
dungsbereich hinaus erstreckende Hinterschneidungs-
fläche ausgebildet wird.
[0012] Es ist ebenfalls denkbar, dass der Verbindungs-
bereich der Ausnehmung nur vergleichsweise kurz aus-
gebildet ist und sich von der Seitenfläche des Bodenbe-
lagselements bis zu dem nur geringfügig von der Seiten-
fläche des Bodenbelagselements beabstandeten Veran-
kerungsbereich erstreckt. Der Verbindungsbereich in der
Ausnehmung dient im Wesentlichen dazu, den Veranke-
rungsbereich von der Seitenfläche aus zugänglich zu
machen, sodass das Verbindungselement in zwei anei-
nandergrenzende Ausnehmungen der benachbart ange-
ordneten Bodenbelagselemente eingreifen und die bei-
den Verankerungsbereiche miteinander verbinden kann.
Die Verankerungsbereiche können demzufolge auch bis
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an die jeweilige Seitenfläche heranreichen, sodass der
Verbindungsbereich im Wesentlichen aus einer Öffnung
in der Seitenwand besteht, welche den Verankerungs-
bereich von außen zugänglich werden lässt.
[0013] So könnte beispielsweise die Ausnehmung
durch eine kreisförmige Sacklochbohrung gebildet wer-
den, deren Grundfläche zu einem überwiegenden Anteil
innerhalb des Bodenbelags angeordnet ist, sodass die
Seitenwand die Grundfläche der Sacklochbohrung
schneidet. Der in dem Bodenbelagselement befindliche
Anteil der von der Auflagefläche aus eingebrachten
Sacklochbohrung entspricht dann dem Verankerungs-
bereich, während die seitliche Öffnung der Sacklochboh-
rung in der Seitenfläche des Bodenbelagselements dem
Verbindungsbereich der Ausnehmung entspricht.
[0014] Die Hinterschneidungsfläche kann in einem
Winkel zu einer Innenwand des Verbindungsbereichs
der Ausnehmung ausgerichtet sein. Es ist ebenfalls mög-
lich, dass sich der Verbindungsbereich allmählich auf-
weitet und kontinuierlich in den Verankerungsbereich
übergeht, sodass die Hinterschneidungsfläche als ein
Abschnitt der Innenwand der Ausnehmung ausgebildet
sein kann, in welchem sich die lichte Weite der Ausneh-
mung von dem Verbindungsbereich ausgehend vergrö-
ßert.
[0015] Das Verbindungselement weist in den beiden
Verankerungsabschnitten jeweils eine an diese Hinter-
schneidungsfläche angepasste und mit der Hinter-
schneidungsfläche formschlüssig in Eingriff tretende
Ausformung auf. Die Ausformung kann beispielsweise
eine seitlich oder von der Auflagefläche zur Nutzoberflä-
che hin vorspringende Ausformung wie beispielsweise
eine Rastnase oder ein Rasthaken sein. Die Ausformung
kann auch eine in geeigneter Weise ausgestaltete Ver-
dickung, bzw. Verbreiterung des Endbereichs sein, die
an eine Formgebung des Verankerungsbereichs der
Ausnehmung angepasst ist und größer als der Verbin-
dungsbereich der Ausnehmung ausgestaltet ist, so dass
das Verbindungselement mit der Verdickung oder Ver-
breiterung an dem Endbereich in den Verankerungsbe-
reich der Ausnehmung eingebracht und darin festgelegt
werden kann.
[0016] Es ist ebenfalls denkbar, dass das Verbin-
dungselement in einem oder in beiden Verankerungsab-
schnitten jeweils mehrere seitlich abstehende Rastna-
sen oder Rastlamellen aufweist, die gegebenenfalls mit
mehreren sich seitlich über den Verbindungsbereich der
Ausnehmung heraus erstreckende Hinterschneidungs-
flächen in Eingriff treten.
[0017] Die Abmessungen des Verbindungselements
und der Ausnehmungen in den aneinander angrenzen-
den Bodenbelagselementen sind zweckmäßigerweise
so aufeinander abgestimmt, dass die beiden aneinander
angrenzenden Bodenbelagselemente mit dem Verbin-
dungselement eng aneinander anliegend und damit spal-
tenfrei zusammengedrückt und miteinander verbunden
werden. Zu diesem Zweck kann das Verbindungsele-
ment gegebenenfalls aus einem elastischen Material

hergestellt sein und der Abstand der beiden Veranke-
rungsabschnitte des Verbindungselements etwas gerin-
ger als der Abstand der beiden Verankerungsbereiche
der zugeordneten Ausnehmungen in den aneinander an-
grenzenden Bodenbelagselementen sein, so dass das
Verbindungselement bei dem Einbringen in die beiden
Ausnehmungen eine gewisse Verformung erfährt und
dadurch eine die beiden Bodenbelagselemente anein-
ander andrückende Kraftwirkung erzeugt wird.
[0018] Einer vorteilhaften Ausgestaltung des Erfin-
dungsgedankens zufolge ist vorgesehen, dass jedes Bo-
denbelagselement entlang der Seitenkanten hinter-
schneidungsfrei ausgebildete Seitenflächen aufweist.
Das Bodenbelagselement kann beispielsweise eine qua-
dratische oder rechteckige Auflagefläche und eine iden-
tisch ausgestaltete Nutzoberfläche aufweisen. Die Sei-
tenkanten erstrecken sich dann jeweils senkrecht von
der Auflagefläche abstehend von der Auflagefläche bis
zu der Nutzoberfläche. Durch hinterschneidungsfrei aus-
gebildete Seitenflächen kann sichergestellt werden,
dass jedes Bodenbelagselement durch ein Verschieben
der hinterschneidungsfrei ausgebildeten Seitenflächen
relativ zu den angrenzenden Seitenflächen der angren-
zenden Bodenbelagselemente aus dem Bodenbelag
und demzufolge auch von den zunächst noch mit dem
Bodenbelagselement in Eingriff stehenden Verbin-
dungselementen herausgelöst werden kann. Die einzel-
nen Verbindungselemente müssen für ein derartiges He-
rausziehen eines Bodenbelagselements nicht zugäng-
lich sein.
[0019] Gemäß einer besonders vorteilhaften Ausge-
staltung des Erfindungsgedankens ist vorgesehen, dass
das Verbindungselement vollständig innerhalb der bei-
den einander zugeordneten Ausnehmungen des ersten
und zweiten Bodenbelagselements angeordnet ist. Das
Verbindungselement kann die beiden Ausnehmungen
vollständig ausfüllen oder ein kleineres Volumen als die
beiden Ausnehmungen aufweisen und in den Ausneh-
mungen gegebenenfalls in einem Abstand zu der Aufla-
gefläche der Bodenbelagselemente angeordnet und
festgelegt sein. Die Verbindungselemente sind demzu-
folge entweder flächenbündig oder aber nach innen ver-
setzt in den Ausnehmungen der Bodenbelagselemente
angeordnet und ragen jedenfalls nicht über die Auflage-
fläche hinaus. Das Verlegen der Bodenbelagselemente
auf dem Untergrund wird demzufolge durch die Verbin-
dungselemente nicht beeinträchtigt.
[0020] Optional ist vorgesehen, dass jeder Veranke-
rungsabschnitt eines Verbindungselements mindestens
ein Eingriffselement aufweist, welches in Richtung der
Nutzoberfläche und/oder parallel zu der Seitenfläche
seitlich über den Verbindungsabschnitt vorspringend
ausgebildet ist. Durch einen mindestens in eine Richtung
über den Verbindungsabschnitt vorspringendes Eingriff-
selement kann in einfacher Weise ein formschlüssiger
Eingriff des Eingriffselements mit dem Verankerungsbe-
reich in der Ausnehmung bewirkt werden. Dabei kann
das Eingriffselement beispielsweise nur in Richtung der
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Nutzoberfläche über den Verbindungsabschnitt vor-
springen, oder aber nur seitlich parallel zu der Seitenflä-
che über den Verbindungsabschnitt vorspringen. Für ei-
ne besonders stabile und mechanisch belastbare Vari-
ante ist vorgesehen, dass das Eingriffselement sowohl
in Richtung der Nutzoberfläche als auch parallel zu der
Seitenfläche in beiden seitlichen Richtungen über den
Verbindungsabschnitt vorspringt. Bei dem Eingriffsele-
ment kann es sich beispielsweise um ein bereits voran-
gehend erwähntes Rastelement oder um eine seitlich
vorspringende Ausformung handeln. Das Eingriffsele-
ment kann auch durch einen verdickten oder verbreiter-
ten Endbereich des Verbindungselements gebildet wer-
den. Jeder Verankerungsabschnitt kann auch gegebe-
nenfalls mehrere Eingriffselemente aufweisen, die je-
weils an derselben Hinterschneidungsfläche anliegen
und damit in Eingriff treten können, oder aber mit meh-
reren Hinterschneidungsflächen in Eingriff treten, die in
dem Übergangsbereich von dem Verbindungsbereich zu
dem Verankerungsbereich in den Ausnehmungen aus-
gebildet sind.
[0021] Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung des
Erfindungsgedankens ist vorgesehen, dass jeder Veran-
kerungsabschnitt eines Verbindungselements mindes-
tens zwei federnd an dem Verbindungsabschnitt festge-
legte Eingriffselemente aufweist, die klemmend in dem
Verankerungsabschnitt der zugeordneten Ausnehmung
festgelegt sind. Durch die federnd ausgestalteten Ein-
griffselemente kann erreicht werden, dass zwei anein-
ander angrenzende Bodenbelagselemente mit einer
durch das Verbindungselement erzeugten Federkraft an-
einander angedrückt und dadurch besonders zuverläs-
sig und spaltfrei miteinander verbunden sind. Durch die
federnd an dem Verbindungsabschnitt festgelegten oder
daran ausgebildeten Eingriffselemente kann auch er-
reicht werden, dass das Verbindungselement klemmend
in der betreffenden Ausnehmung festgelegt und zurück-
gehalten wird, wodurch die Verlegung des Bodenbelags
erleichtert wird.
[0022] Einer Ausgestaltung des Erfindungsgedankens
zufolge ist vorgesehen, dass jeder Verankerungsab-
schnitt eines Verbindungselements eine parallel zu der
Aufstandsfläche ausgerichtete Querschnittsfläche mit ei-
ner näherungsweise kreisförmigen Außenkontur auf-
weist, und dass jeder Verankerungsbereich einer Aus-
nehmung in dem Bodenbelagselement eine daran ange-
passte Formgebung aufweist.
[0023] Eine Ausnehmung mit einer kreisförmigen
Querschnittsfläche lässt sich in einfacher Weise bei-
spielsweise durch eine Bohrung in den Bodenbelagse-
lementen herstellen. Die Ausnehmung in den Bodenbe-
lagselement kann demzufolge beispielsweise kosten-
günstig durch eine Sacklochbohrung und eine daran an-
schließende eingefräste Nut für den Verbindungsbereich
hergestellt werden. Durch die Anpassung der Formge-
bung des Verankerungsabschnitts der Verbindungsele-
mente kann der in einer kreisförmigen Ausnehmung zur
Verfügung stehende Hohlraum in vorteilhafter Weise für

eine möglichst zuverlässige Verankerung der Verbin-
dungselemente in dem betreffenden Hohlraum ausge-
nutzt werden.
[0024] Um das Einbringen eines Verbindungsele-
ments in die beiden zugeordneten Ausnehmungen der
zu verbindenden Bodenbelagselemente zu erleichtern
ist optional vorgesehen, dass eine der Auflagefläche der
Bodenbelagselemente abgewandte Oberseite des Ver-
bindungselements eine konvex gewölbte Oberfläche
aufweist. Die Oberfläche kann beispielsweise eine ent-
lang den oberen Seitenkanten verlaufende Fase aufwei-
sen. Es ist ebenfalls denkbar, dass die konvex gewölbte
Oberfläche eine kontinuierliche Krümmung, bzw. abge-
rundete obere Seitenkanten aufweist. Auf diese Weise
kann vermieden werden, dass sich ein Verbindungsele-
ment bei dem Einführen in eine Ausnehmung verkanten
kann und das Einbringen des Verbindungselements in
die Ausnehmungen dadurch erschwert wird.
[0025] Gemäß einer Ausgestaltung des Erfindungsge-
dankens ist vorgesehen, dass eine in der Aufstandsflä-
che ausgebildete Öffnungsfläche der Ausnehmung in
dem Bodenbelagselement kleiner als eine parallel zu der
Aufstandsfläche ausgerichtete Querschnittsfläche der
Ausnehmung ist. Durch eine sich zu der Aufstandsfläche
hin verjüngende Ausnehmung kann erreicht werden,
dass ein in der Ausnehmung angeordnetes Verbin-
dungselement beispielsweise durch einen nach innen
vorspringenden Öffnungsrand in der Ausnehmung zu-
rückgehalten wird. Die Abmessungen des Verbindungs-
elements und des nach innen vorspringenden Öffnungs-
rands können derart aneinander angepasst sein, dass
das Verbindungselement bei dem Eindrücken des Ver-
bindungselements in die Ausnehmung etwas verformt
werden muss, um den nach innen ragenden Öffnungs-
rand der Ausnehmung zu überwinden. Das Verbindungs-
element wird anschließend durch den nach innen ragen-
den Öffnungsrand in der Ausnehmung zurückgehalten.
Bei einem gegebenenfalls gewünschten Herauslösen ei-
nes Bodenbelagselements aus dem Verbund muss die
durch den nach innen vorspringenden Öffnungsrand er-
zeugte Rückhaltekraft bei dem Abziehen von dem Ver-
bindungselement überwunden werden.
[0026] Durch eine geeignete Anpassung der Formge-
bungen des Verbindungselements und des nach innen
vorspringenden Öffnungsrand kann bewirkt werden,
dass mit dem Verbindungselement nicht nur eine zuver-
lässige Festlegung der Bodenbelagselement in allen
Richtungen parallel zu dem Untergrund bewirkt wird,
sondern auch eine zusätzliche Rückhaltekraft erzeugt
wird, die eine unerwünschte Verlagerung der Bodenbe-
lagselemente senkrecht zu dem Untergrund verhindert.
Dadurch kann in einfacher Weise vermieden werden,
dass sich einzelne lose auf dem Untergrund verlegte Bo-
denbelagselemente aufgrund einer üblichen Nutzung
des Bodenbelags etwas nach oben verschieben und da-
durch eine unebene Oberfläche des Bodenbelags bilden.
[0027] In vorteilhafter Weise ist optional vorgesehen,
dass eine der Auflagefläche der Bodenbelagselemente
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zugewandte Unterseite des Verbindungselements eine
konvex gewölbte Oberfläche aufweist. Die konvex ge-
wölbte Unterseite der Verbindungselemente kann eben-
so wie die Oberseite eine seitliche Fase oder abgerun-
dete Kanten aufweisen. In vorteilhafter Weise können
die Unterseite der Verbindungselemente und die nach
innen vorspringenden Öffnungsränder der Ausnehmun-
gen in den Bodenbelagselementen eine derart aneinan-
der angepasste Formgebung aufweisen, dass die Ver-
bindungselemente im Wesentlichen spielfrei in den Aus-
nehmungen aufgenommen sind und ein in allen Richtun-
gen wirkender Formschluss der Verankerungsabschnit-
te der Verbindungselemente in den zugeordneten Ver-
ankerungsbereichen der Ausnehmungen bewirkt wird.
Dieser Formschluss kann durch eine geeignete Ausge-
staltung der Verankerungsabschnitte mit federnden Ein-
griffselementen durch die Überwindung einer Rückhal-
tekraft hergestellt oder gelöst werden, um die Verbin-
dungselemente in den Ausnehmungen festzulegen oder
aus den Ausnehmungen wieder heraus zu lösen. Durch
einen in alle Richtungen wirkenden Formschluss der Ver-
ankerungsabschnitte der Verbindungselemente in den
zugeordneten Ausnehmungen der Bodenbelagselemen-
te kann eine besonders zuverlässige Verbundwirkung
des aus dem Bodenbelagselementen zusammengesetz-
ten Bodenbelags erreicht werden.
[0028] Gemäß einer Ausgestaltung des Erfindungsge-
dankens ist optional vorgesehen, dass die Ausnehmung
in dem Bodenbelagselement mit Hilfe eines Kugelfräsers
ausgefräst wird. Der senkrecht zu der Auflagefläche in
die Ausnehmung eintauchende Kugelfräser kann in dem
Verankerungsbereich der Ausnehmung in einfacher
Weise durch einen während des Fräsvorgangs bewirkten
seitlichen Versatz einen nach innen ragenden Öffnungs-
rand bzw. eine Hinterschneidung in einer Seitenwand
der Ausnehmung ausfräsen. Die Ausnehmung kann in-
nerhalb einer vergleichsweise kurzen Fräsdauer auch
mit einem speziellen Fräswerkzeugs hergestellt werden,
dessen Formgebung und Schneiden in besonderer Wei-
se an die Formgebung der Ausnehmung angepasst ist.
Das spezielle Fräswerkzeug kann beispielsweise einem
Kugelfräser ähneln, dessen Schaft zumindest in einem
den Kugelschneiden zugewandten und daran anschlie-
ßenden Bereich ebenfalls mit Schneiden ausgestaltet ist.
Wenn das spezielle Fräswerkzeug während eines Fräs-
vorgangs mit dem Schaft parallel zu der Auflagefläche
von der Auflagefläche aus in das Bodenbelagselement
eindringt, wird durch die Kugelschneiden der Veranke-
rungsbereich und durch die entlang des Schafts ausge-
bildeten Schneiden der Verbindungsbereich der Ausneh-
mung ausgefräst. Durch ein seitliches Verschieben des
eingetauchten Fräswerkzeugs können auch nach innen
vorspringende Öffnungsränder bzw. seitliche Hinter-
schneidungen in den Seitenwänden der Ausnehmung er-
zeugt werden.
[0029] Der erfindungsgemäße Bodenbelag kann auch
auf einem weichen, bzw. elastischen Untergrund wie bei-
spielsweise auf einer Trittschalldämmung oder auf einem

alten Teppichboden verlegt werden. Bei einem nachgie-
bigen Untergrund könnte insbesondere bei verhältnis-
mäßig kleinen Verbindungselementen der Fall eintreten,
dass ein Verbindungselement während des Zusammen-
fügens aneinandergrenzender Bodenbelagselemente
nicht in die zugeordnete Ausnehmung eingedrückt wird,
sondern von den Bodenbelagselementen in den nach-
giebigen Untergrund hineingedrückt wird, wodurch eine
rasche und zuverlässige Verlegung des Bodenbelags er-
schwert wird. Um ein unerwünschtes Eindringen des Ver-
bindungselements in einen nachgiebigen Untergrund zu
verhindern ist optional vorgesehen, dass an einer der
Auflagefläche der Bodenbelagselemente zugewandten
Unterseite des Verbindungselements eine seitlich über
die Unterseite des Verbindungselements vorspringende
Druckplatte angeordnet ist. Die Druckplatte sollte zweck-
mäßigerweise eine ausreichend große Grundfläche auf-
weisen, sodass die Druckplatte nicht ohne weiteres in
den nachgiebigen Untergrund hineingedrückt werden
kann, sondern auf einer Oberfläche des nachgiebigen
Untergrunds aufliegt und das darauf festgelegte Verbin-
dungselement in die Ausnehmungen in den zugeordne-
ten Bodenbelagselemente hineindrückt. Die Druckplatte
kann beispielsweise eine kreisförmige, eine ovale oder
eine rechteckförmige Querschnittsfläche parallel zu der
Auflagefläche der Bodenbelagselemente aufweisen. Die
Druckplatte kann eine Dicke von beispielsweise einem
Millimeter aufweisen. Es ist ebenfalls möglich, dass die
Dicke der Druckplatte geringer ist und beispielsweise le-
diglich 0,5 mm beträgt, oder aber größer ist und beispiels-
weise 1,5 mm oder 2 mm oder sogar mehr beträgt.
[0030] Um beispielsweise geringe Unebenheiten des
Untergrunds ausgleichen zu können, auf welchem die
Bodenbelagselemente aufliegen, oder um eine als an-
genehm empfundene Trittschalldämmung zu bewirken
ist gemäß einer Ausgestaltung des Erfindungsgedan-
kens vorgesehen, dass an einer der Auflagefläche der
Bodenbelagselemente zugewandten Unterseite des
Verbindungselements und/oder an einer dort angeord-
neten und seitlich über die Unterseite des Verbindungs-
elements vorspringenden Druckplatte und/oder an der
Auflagefläche der Bodenbelagselemente flächige
Dämpfungselemente aus einem elastisch verformbaren
Material festgelegt sind. Die Dämpfungselemente kön-
nen beispielsweise selbstklebende oder mit einem ge-
sonderten Klebemittel befestigte Filzstreifen oder Filz-
platten sein. Die Dämpfungselemente können auch flä-
chige Streifen oder Platten aus Moosgummi oder aus
einem geeigneten Schaummaterial sein. Zweckmäßi-
gerweise liegen die einzelnen Bodenbelagselemente
ausschließlich über derartige Dämpfungselemente auf
dem Untergrund auf, wodurch geringe Unebenheiten des
Untergrunds ausgeglichen werden können und zudem
eine Trittschalldämpfung bewirkt wird.
[0031] In vorteilhafter Weise ist vorgesehen, dass das
Verbindungselement einstückig ausgebildet ist. Das Ver-
bindungselement kann beispielsweise aus einem geeig-
neten Kunststoffmaterial mit Hilfe eines üblichen Spritz-
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gussverfahrens hergestellt werden. Die Herstellungs-
kosten für ein derartiges Verbindungselement sind eben-
so wie das Eigengewicht des Verbindungselements ge-
ring. Federnde Eingriffselemente lassen sich in einfacher
Weise durch eine geeignete Formgebung des einstückig
ausgebildeten Verbindungselements herstellen.
[0032] Für viele Bodenbeläge kann zweckmäßiger
Weise vorgesehen sein, dass die mindestens zwei Bo-
denbelagselemente jeweils eine quaderförmige Formge-
bung aufweisen. Die Bodenbelagselemente weisen
demzufolge eine rechteckige oder quadratische Auf-
standsfläche und eine hierzu deckungsgleiche Nutzober-
fläche sowie senkrecht von der Aufstandsfläche gerich-
tete ebenflächige Seitenwände auf. Derartige Bodenbe-
lagselemente lassen sich rasch und kostengünstig her-
stellen. Insbesondere ist es in einfacher Weise möglich,
einzelne Bodenbelagselemente aus einer großen Bo-
denbelagsplatte durch Zuschneiden in die einzelne Bo-
denbelagselemente herzustellen.
[0033] Eine zuverlässige Verbundwirkung mehrerer
quaderförmiger Bodenbelagselemente kann bereits da-
durch erreicht werden, dass an jeder Seitenfläche ein
Verbindungselement angeordnet ist und das an diese
Seitenfläche angrenzende benachbarte Bodenbelagse-
lement verbindet. Bei länglichen Bodenbelagselemen-
ten, die eine deutlich größere Länge als Breite aufweisen,
kann es optional vorteilhaft sein, dass die Bodenbelag-
selemente mit zwei gegenüberliegenden Längsseiten
und mit zwei gegenüberliegenden kürzeren Querseiten
mindestens zwei Ausnehmungen an jeder Längsseite
aufweisen.
[0034] Gemäß einer besonders vorteilhaften Ausge-
staltung des Erfindungsgedankens ist vorgesehen, dass
jeweils zwei Bodenbelagselemente jeweils mit einer Ver-
bindungseinrichtung miteinander verbunden sind, wobei
die Verbindungseinrichtung zwei parallel ausgerichtete
und beabstandet nebeneinander angeordnete Verbin-
dungselemente aufweist, die auf einer gemeinsamen
Druckplatte festgelegt sind. Durch die Anordnung von
zwei Verbindungselementen auf einer gemeinsamen
Druckplatte kann der Montageaufwand deutlich reduziert
werden, da für eine zuverlässige Verbindung der einzel-
nen Bodenbelagselemente weniger bzw. gegebenen-
falls nur die Hälfte Verbindungseinrichtungen für die
Festlegung der einzelnen Bodenbelagselemente benö-
tigt werden. Die Druckplatte weist eine größere Grund-
fläche auf und lässt sich auch auf einem nicht vollständig
ebenen Untergrund besser verlegen. Die zwei Verbin-
dungselemente, die jeweils auf einer gemeinsamen
Druckplatte angeordnet sind, lassen sich leichter und zu-
verlässiger mit den darüber angeordneten Bodenbelag-
selementen durch Andrücken der Bodenbelagselemente
an die auf dem Untergrund aufliegenden Verbindungs-
einrichtungen und ein dadurch bewirktes Eindrücken der
beiden Verbindungselemente in die jeweils zugeordnete
Ausnehmung in den Bodenbelagselementen verbinden.
Ein weiterer und als wesentlich erachteter Vorteil ist die
Möglichkeit, drei oder vier aneinander angrenzende Bo-

denbelagselemente durch eine einzige Verbindungsein-
richtung miteinander verbinden zu können. So können
mit jedem Verbindungselement jeweils zwei Bodenbe-
lagselemente miteinander verbunden werden, mit den
beiden über eine gemeinsame Druckplatte miteinander
verbundenen Verbindungselemente können demzufolge
bis zu vier Bodenbelagselemente miteinander verbun-
den werden.
[0035] Im Hinblick auf eine verbesserte Verbundwir-
kung ist optional vorgesehen, dass mehrere Bodenbe-
lagselemente mit zwei gegenüberliegenden Längsseiten
und mit zwei gegenüberliegenden kürzeren Querseiten
mindestens zwei Ausnehmungen an jeder Längsseite
aufweisen, wobei jeweils eine Ausnehmung in einem Bo-
denbelagselement benachbart zu einer der beiden Quer-
seiten so angeordnet ist, dass zwei entlang ihrer Längs-
seiten fluchtend und jeweils mit einer Querseite anein-
ander angrenzend angeordnete Bodenbelagselemente
mit den zwei Verbindungselementen einer Verbindungs-
einrichtung miteinander verbunden werden können, die
entlang der Längsseiten der zwei Bodenbelagselemente
über die jeweiligen Querseiten hinweg angeordnet ist.
Auf diese Weise können zwei längs einer Querseite an-
einanderstoßende Bodenbelagselemente nicht nur
durch Verbindungselemente miteinander verbunden
werden, welche die Querseiten übergreifen, sondern
auch durch Verbindungselemente miteinander verbun-
den werden, die entlang der Längsseiten angeordnet und
mit einem weiteren Bodenbelagselement verbunden
sind, welches an den Längsseiten der beiden mit den
Querseiten aneinander angrenzenden Bodenelementen
anliegt. Dadurch kann mit geringem Aufwand die Ver-
bundwirkung der Bodenbelagselemente untereinander
wesentlich erhöht werden.
[0036] Zudem ist es mit den erfindungsgemäßen Ver-
bindungselementen und insbesondere mit den Verbin-
dungseinrichtungen mit jeweils zwei auf einer gemein-
samen Druckplatte angeordneten Verbindungselemen-
ten möglich, die aneinander angrenzenden Bodenbelag-
selemente aneinander anzudrücken und dadurch Spal-
ten oder Fugen, die sich an Grenzflächen zwischen zwei
Bodenbelagselementen ausbilden könnten, möglichst
klein bzw. verschwinden zu lassen. Dies kann maßgeb-
lich durch eine geeignete Anordnung der einzelnen Aus-
nehmungen in den Bodenbelagselementen relativ zu
den jeweiligen Querseiten und Längsseiten und relativ
zueinander in Verbindung mit den jeweiligen Hinter-
schneidungen und der Federwirkung der federnden Ein-
griffselemente der Verbindungselemente erreicht wer-
den. Insbesondere bei einer Verwendung der Verbin-
dungseinrichtungen, die zwei Verbindungselemente
kombinieren, kann eine vorteilhafte Positionierung der
daran festgelegten Bodenbelagselemente in allen drei
Raumrichtungen bewirkt werden.
[0037] Es wird als ein weiterer wesentlicher Vorteil der
Erfindung angesehen, dass die Bodenbelagselemente
verschiedene und nahezu beliebig vorgegebene Aufla-
geflächen aufweisen können. Auf Grund der hinter-
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schneidungsfrei ausgebildeten Seitenwände können
einzelne Bodenbelagselemente von oben bzw. senk-
recht zum Untergrund hin in einen Verbund aus Boden-
belagselementen eingefügt werden. Ein seitliches Her-
anschieben einzelner Bodenbelagselemente, die her-
kömmlicherweise durch eine Nut-Feder-Verbindung mit
benachbarten Bodenbelagselementen verbunden wer-
den müssen, ist nicht erforderlich. Auf diese Weise kön-
nen Bodenbelagselemente mit einer beliebigen Formge-
bung der Grundfläche miteinander verbunden werden
und beispielsweise zahlreiche Bodenbelagselemente
mit einer jeweils individuellen oder übereinstimmenden
Formgebung zu einem sternförmigen oder wellenförmi-
gen Mosaik zusammengefügt werden. Es ist ebenfalls
denkbar, entlang von Raumwänden einen umlaufenden
Rahmen mit auf Gehrung zugeschnittenen Seitenkanten
um einen inneren Bereich des Bodenbelags vorzugeben,
wobei die einzelnen Bodenbelagselemente in dem inne-
ren Bereich entweder eine quaderförmige oder aber eine
davon abweichende Formgebung aufweisen können.
[0038] Die Bodenbelagselemente können Parkettele-
mente wie beispielsweise Holzdielen oder Stabparkett-
elemente sein, die teilweise oder vollständig aus Holz
hergestellt sind. Die Bodenbelagselemente können auch
flächige Kunststoffelemente oder beispielsweise Lami-
natelemente, Keramikelemente oder Steinelemente
sein, die mit den Verbindungselementen zusammenge-
fügt und miteinander verbunden werden.
[0039] Nachfolgend werden einige Ausführungsbei-
spiele des Erfindungsgedankens näher erläutert, die in
der Zeichnung exemplarisch dargestellt sind. Es zeigt:

Figur 1 eine perspektivische Ansicht von zwei Bo-
denbelagselementen, die aneinander angrenzend
auf einem Untergrund verlegt sind,

Figur 2 eine Schnittansicht eines Teilbereichs, der
in Figur 1 dargestellten Anordnung von zwei Boden-
belagselementen längs der Linie II-II in Figur 1,

Figur 3 eine Schnittansicht der Figur 1 dargestellten
Anordnung von Bodenbelagselementen längst einer
Linie III-III in Figur 1,

Figur 4 eine Draufsicht auf ein erfindungsgemäßes
Verbindungselement,

Figur 5 eine Seitenansicht eines erfindungsgemä-
ßen Verbindungselements,

Figur 6 eine Ansicht einer Unterseite eines Boden-
belagselements mit den erfindungsgemäß vorgese-
henen Ausnehmungen,

Figur 7 eine Schnittansicht durch einen Teilbereich
des in Figur 6 gezeigten Bodenbelagselements
längs der Linie VII-VII in Figur 6,

Figur 8 eine mit Figur 3 vergleichbare Schnittansicht,
wobei die Ausnehmungen und das Verbindungsele-
ment jeweils anders ausgestaltet sind,

Figur 9 eine Ansicht einer Unterseite des Bodenbe-
lagselements mit einer wie in Figur 8 ausgebildeten
Ausnehmung,

Figur 10 eine perspektivische Ansicht eines abwei-
chend ausgebildeten Verbindungselements, wel-
ches an einer dem Untergrund zugewandten Unter-
seite eine seitlich vorspringende Druckplatte auf-
weist,

Figur 11 eine Seitenansicht des in Figur 10 darge-
stellten Verbindungselements,

Figur 12 eine Schnittansicht durch das in den Figu-
ren 10 und 11 abgebildete Verbindungselement,
welches in einer Ausnehmung in einem Bodenbe-
lagselement festgelegt ist,

Figur 13 eine Ansicht einer Unterseite des in Figur
12 dargestellten Bodenbelagselements mit einer an
das in den Figuren 10 bis 12 dargestellte Verbin-
dungselement angepassten Formgebung,

Figur 14 eine Schnittansicht durch ein Bodenbelag-
selement mit zwei in jeweils einer zugeordneten Aus-
nehmung angeordneten Verbindungselementen,
wobei sowohl unter den Verbindungselementen als
auch unter dem Bodenbelagselement jeweils flächi-
ge Dämpfungselemente angeordnet sind,

Figur 15 eine Ansicht einer Unterseite eines Boden-
belagselements mit einer abweichend zu den vor-
ausgehend gezeigten Ausführungsbeispielen aus-
gebildeten Ausnehmung,

Figur 16 eine perspektivische Ansicht einer Verbin-
dungseinrichtung mit zwei auf einer Druckplatte fest-
gelegten Verbindungselementen, und

Figur 17 eine Draufsicht auf einen Ausschnitt eines
Bodenbelags mit mehreren Parkettelementen, die
mit Hilfe von mehreren Verbindungseinrichtungen
miteinander verbunden sind.

[0040] In Figur 1 ist exemplarisch eine Anordnung von
zwei Bodenbelagselementen 1, 2 gezeigt, die lose auf
einem Untergrund 3 verlegt sind. Die beiden Bodenbe-
lagselemente 1, 2 sind beispielsweise Holzdielen, die zu
einem Holzparkett zusammengesetzt werden. In der Fi-
gur 1 sind zur Veranschaulichung lediglich zwei Boden-
belagselemente 1, 2 dargestellt. Ein Bodenbelag wird
üblicherweise aus einer größeren Anzahl von Bodenbe-
lagselementen 1, 2 zusammengesetzt, wobei die einzel-
nen Bodenbelagselemente 1, 2 so angeordnet und zu-
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schnitten sind, dass der Untergrund 3 lückenlos bedeckt
ist.
[0041] Die beiden Bodenbelagselemente 1, 2 weisen
eine quaderförmige Formgebung auf, wobei die Boden-
belagselemente 1,2 mit einer in Figur 1 nicht sichtbaren
Auflagefläche 4 flächig auf dem Untergrund 3 aufliegen.
Die Bodenbelagselemente 1, 2 weisen eine der Auflage-
fläche 4 gegenüberliegende Nutzoberfläche 5 auf. Die
Nutzoberfläche 5 kann beispielsweise bei Parkettdielen
mit einer Dekorschicht beschichtet sein.
[0042] Die beiden Bodenbelagselemente 1, 2 weisen
längs ihrer Seitenkanten jeweils ebenflächige, hinter-
schneidungsfreie und senkrecht von der Auflagefläche
4 bis zu der Nutzoberfläche 5 ragende Seitenflächen 6
auf. Die beiden Bodenbelagselemente 1, 2 sind mit ei-
nem Versatz in Längsrichtung aneinander angrenzend
auf dem Untergrund 3 verlegt, so dass zwei aneinander
zugewandte Seitenflächen 6 der beiden Bodenbelagse-
lement 1, 2 sich in einem Kontaktbereich berühren und
die beiden Bodenbelagselemente 1, 2 spaltenfrei anei-
nander angrenzen.
[0043] Die beiden Bodenbelagselemente 1, 2 sind in
dem Kontaktbereich mit einem von der Nutzoberfläche
5 nicht sichtbaren Verbindungselement 7 miteinander
verbunden. Das Verbindungselement 7 ist in den beiden
Schnittansichten in den Figuren 2 und 3 in seiner Mon-
tageposition in darin angepassten Ausnehmungen 8, 9
in den aneinander angrenzenden Bodenbelagselemen-
ten 1, 2 angeordnet. Durch das Verbindungselement 7
werden die beiden Bodenbelagselemente 1, 2 zuverläs-
sig miteinander verbunden. Eine herkömmliche Nut-Fe-
der-Verbindung ist nicht erforderlich.
[0044] Das Verbindungselement 7 ist in den Figuren 4
und 5 gesondert dargestellt. Das Verbindungselement 7
weist an zwei gegenüberliegenden Endbereichen 10 je-
weils einen Verankerungsabschnitt 11 auf. Die beiden
Verankerungsabschnitte 11 sind mit einem im Vergleich
zu den Verankerungsabschnitten 11 schmaleren, bzw.
dünner ausgebildeten Verbindungsabschnitt 12 mitein-
ander verbunden. In jedem Verankerungsabschnitt 11
sind zwei federnd an dem Verbindungsabschnitt 12 an-
geordnete Eingriffselemente 13 ausgebildet. Eine Unter-
seite 14 des Verbindungselements 7 ist im Wesentlichen
ebenflächig ausgebildet. Eine gegenüberliegende Ober-
seite 15 des Verbindungselements 7 weist eine konvex
gewölbte Oberfläche mit abgerundeten Seitenkanten
auf.
[0045] Die beiden Eingriffselemente 13 ragen mit Aus-
nahme von der Unterseite 14 seitlich in alle Richtungen
über den Verbindungsabschnitt 12 des Verbindungsele-
ments 7 hinaus und bilden dadurch in alle Richtungen
vorspringende Ausformungen.
[0046] In Figur 6 ist eine Unterseite 16 des in den Fi-
guren 1 bis 3 dargestellten Bodenbelagselements 1 ge-
zeigt. Figur 7 zeigt eine geschnittene Darstellung eines
Teilbereichs des Bodenbelagselements 1 mit einer darin
ausgebildeten Ausnehmung 17. Die Ausnehmung 17
weist einen hinsichtlich seiner Abmessungen an den Ver-

bindungsabschnitt 12 des Verbindungselements 7 ange-
passten Verbindungsbereich 18 und einen beabstandet
von der Seitenfläche 6 angeordneten Verankerungsbe-
reich 19 auf. Der Verbindungsbereich 18 kann beispiels-
weise durch das Fräsen einer Nut hergestellt werden und
verbindet den Verankerungsbereich 19 mit der Seiten-
fläche 6. Der Verankerungsbereich 19 weist parallel zu
der Seitenfläche 6 eine größere Querschnittsfläche als
der Verbindungsbereich 18 auf. Der Verankerungsbe-
reich 19 kann beispielsweise eine im Wesentlichen halb-
kugelförmige Formgebung aufweisen, wobei die Aus-
nehmung 17 ebenso wie die in den Figuren 2 und 3 ge-
zeigten Ausnehmungen 8, 9 einen flächenbündig mit der
Auflagefläche 4 ausgebildeten und nach innen ragenden
Öffnungsrand 20 aufweisen. In einem Übergangsbereich
von dem Verbindungsbereich 18 zu dem sich relativ dazu
aufweitenden Verankerungsbereich 19 ist eine Hinter-
schneidungsfläche 21 ausgebildet.
[0047] Zum Verbinden der beiden Bodenbelagsele-
mente 1, 2 werden die beiden Bodenbelagselemente 1,
2 mit den aneinander angrenzenden Seitenflächen 6 so
relativ zueinander angeordnet, dass die einander zuge-
ordneten Ausnehmungen 8, 9 in den Bodenbelagsele-
menten 1, 2 fluchtend zueinander angeordnet und aus-
gerichtet sind. In diesen beiden fluchtend zueinander an-
geordneten Ausnehmungen 8, 9 wird von der Auflage-
fläche 4 her das Verbindungselement 7 eingebracht. Da-
bei müssen die Eingriffselemente 13 bei dem Eindrücken
in die Ausnehmungen 8, 9 etwas verformt werden, um
an dem nach innen ragenden Öffnungsrand 20 vorbei-
bewegt werden zu können. Sobald das Verbindungsele-
ment 7 vollständig in die Ausnehmungen 8, 9 eingedrückt
ist hintergreift der nach innen ragende Öffnungsrand 20
die abgerundete Seitenkante an der Unterseite 14 des
Verbindungselements 7 und bewirkt eine rastende Fest-
legung des Verbindungselements 7 in den beiden Aus-
nehmungen 8, 9. Zudem werden dadurch die beiden Bo-
denelemente 1, 2 nicht nur in allen Richtungen in einer
Ebene parallel zu dem Untergrund 3 formschlüssig mit-
einander verbunden, sondern auch in einer Richtung
senkrecht zu dem Untergrund 3 formschlüssig aneinan-
der festgelegt.
[0048] Die in den beiden Verankerungsbereichen 19
des Verbindungselements 7 ausgebildeten Eingriffsele-
mente 13 hintergreifen die jeweils zugeordnete Hinter-
schneidungsfläche 21 in dem betreffenden Veranke-
rungsbereich 19 der Ausnehmungen 8, 9, 17 und bilden
dadurch eine formschlüssige Verbindung der beiden an-
einander angrenzend verlegten Bodenbelagselemente
1, 2.
[0049] In den Figuren 8 und 9 sind beispielhaft für einen
Bodenbelag zwei aneinander angrenzend verlegte Bo-
denbelagselemente 1, 2 mit jeweils abweichend von den
in den Figuren 6 und 7 dargestellten Ausnehmungen 17
ausgestalteten Ausnehmungen 8, 9 dargestellt, die mit
einem an die abweichend ausgestalteten Ausnehmun-
gen 8, 9 angepassten Verbindungselement 7 miteinan-
der verbunden sind. Der jeweilige Verankerungsbereich
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19 der beiden Ausnehmungen 8, 9 ist als Sacklochboh-
rung ausgebildet. Die beiden Verbindungsbereiche 18
der beiden Ausnehmungen 8, 9 sind jeweils als nutför-
mige Ausfräsung ausgebildet. Das Verbindungselement
7 weist zylinderförmige Verankerungsabschnitte 11 auf,
die mit einem stabförmig ausgebildeten Verbindungsab-
schnitt 12 miteinander verbunden sind. Das Verbin-
dungselement 7 weist eine im Wesentlichen ebenflächi-
ge Oberseite 15 und eine ebenfalls ebenflächige Unter-
seite 14 auf. Sowohl die Oberseite 15 als auch die Un-
terseite 14 weisen entlang der jeweiligen Umfangsränder
jeweils eine seitliche Fase 22 auf, um ein unerwünschtes
Verkanten bei dem Einbringen des Verbindungsele-
ments 7 in die Ausnehmungen 8, 9 nach Möglichkeit zu
vermeiden.
[0050] In den Figuren 10 bis 12 ist ein abweichend aus-
gestaltetes Verbindungselement 7 exemplarisch darge-
stellt. Das Verbindungselement 7 weist an seiner Unter-
seite 14 eine Druckplatte 23 auf. Die Druckplatte 23 ist
einstückig mit dem Verbindungselement 7 ausgebildet.
Die in den Verankerungsabschnitten 11 ausgebildeten
Eingriffselemente 13 sind jeweils über einen Spalt 24 von
der Druckplatte 23 getrennt, um bei einem Eindrücken
des Verbindungselements 7 in die Ausnehmungen 8, 9
verformt werden zu können und dadurch die gewünschte
Klemmwirkung erzeugen zu können.
[0051] Die Druckplatte 23 könnte an der Auflagefläche
4 der Bodenbelagselemente 1, 2 aufliegen und demzu-
folge zum Untergrund 3 hin vorspringend angeordnet
sein. Es ist im Hinblick auf eine möglichst großflächige
Kontaktfläche der Bodenbelagselemente 1, 2 mit dem
Untergrund 3 vorteilhaft, wenn die Ausnehmungen 8, 9
einen in Figur 13 exemplarisch dargestellten zusätzli-
chen und an die Formgebung der Druckplatte 23 ange-
passten Druckplattenbereich 25 aufweisen. Die Druck-
platte 23 des Verbindungselements 7 kann vollständig
innerhalb der beiden Druckplattenbereiche 25 der zuge-
ordneten Ausnehmungen 8, 9 angeordnet sein, sodass
eine dem Untergrund 3 zugewandte Unterseite 26 der
Druckplatte 23 flächenbündig an die Auflagefläche 4 der
Bodenbelagselemente 1, 2 angrenzt, wie es beispiels-
weise in Figur 12 dargestellt ist.
[0052] Der Verankerungsbereich 19 einer Ausneh-
mung 8, 9 weist bei einem zusätzlich vorgesehenen
Druckplattenbereich 25 in der Ausnehmung 8, 9 bei dem
Übergang von dem Druckplattenbereich 25 zu dem Ver-
ankerungsbereich 19 einen nach innen vorspringenden
Öffnungsrand 20 auf.
[0053] Bei einem in Figur 14 lediglich exemplarisch
und schematisch dargestellten Ausführungsbeispiel sind
an den Unterseiten 26 der Druckplatten 23 der Verbin-
dungselemente 7 jeweils flächige Dämpfungselemente
27 befestigt. Die Dämpfungselemente 27 sind selbstkle-
bende Filzplatten, mit denen geringfügige Unebenheiten
des Untergrunds 3 ausgeglichen werden können. Zudem
bewirken die Dämpfungselemente 27 eine vorteilhafte
und als angenehm empfundene Trittschalldämpfung.
Auch in einem innenliegenden und von den Seitenkanten

6 beabstandeten Bereich der Auflagefläche 4 sind an der
Unterseite 16 des Bodenbelagselements 1 flächige
Dämpfungselemente 27 befestigt.
[0054] In Figur 15 ist exemplarisch eine weitere Aus-
gestaltungsvariante einer Ausnehmung 9 in dem Boden-
belagselement 1 dargestellt, von welchem die Unterseite
16 mit der Auflagefläche 4 nach oben zeigend sichtbar
ist. Die Ausnehmung 9 weist einen Druckplattenbereich
25 mit einer halbkreisförmigen Grundfläche auf. Der Ver-
ankerungsbereich 19 der Ausnehmung 9 wird im We-
sentlichen durch eine Sacklochbohrung gebildet, die zu
einem überwiegenden Anteil innerhalb des Bodenbelag-
selements 1 angeordnet ist und seitlich geringfügig die
Seitenfläche 6 des Bodenbelagselements 1 überlappt,
sodass die Seitenfläche 6 eine kreisrunde Grundfläche
28 der Sacklochbohrung schneidet. Eine in der Seiten-
fläche 6 durch die Schnittebene mit der Sacklochbohrung
ausgebildete Öffnung 29 bildet den Verbindungsbereich
18 der Ausnehmung 9 und macht den von der Sackloch-
bohrung erzeugten Verankerungsbereich 19 der Aus-
nehmung 9 von der Seitenfläche 6 aus zugänglich. Der
Verankerungsbereich 19 weist demzufolge
ausschließlich seitlich parallel zu der Auflagefläche 4 an-
geordnete Hinterschneidungsflächen 21 und keine senk-
recht von der Auflagefläche 4 zu der Nutzfläche 5 hin
sich erstreckende Hinterschneidungsflächen auf.
[0055] In Figur 16 ist schematisch eine Verbindungs-
einrichtung 30 mit zwei Verbindungselementen 7 darge-
stellt, die auf einer gemeinsamen Druckplatte 23 festge-
legt sind. Die beiden Verbindungselemente 7 sind dabei
parallel ausgerichtet und beabstandet zueinander ne-
beneinander auf der Druckplatte 23 angeordnet. Die Län-
ge eines einzelnen Verbindungselements 7 kann bei-
spielsweise 3 bis 4 Zentimeter betragen, der Abstand
zwischen den nebeneinander angeordneten Verbin-
dungselementen 7 kann beispielsweise zwischen 3 und
6 Zentimeter betragen. Eine Grundfläche der Druckplatte
23 kann zwischen 5 und 20 Quadratzentimeter betragen.
Sowohl die jeweiligen Abmessungen der Verbindungs-
elemente 7 als auch die Abmessungen der Druckplatte
23 und des Abstands zwischen den Verbindungselemen-
ten 7 kann beispielsweise in Abhängigkeit von der Größe
der einzelnen Bodenbelagselemente 1, 2 auch kleiner
oder aber größer als die vorangehend genannten Grö-
ßenangaben sein.
[0056] Jedes der beiden näherungsweise knochenför-
mig ausgebildeten und ähnlich zu den in den Figuren 2
bis 5 sowie 10 bis 12 dargestellten Verbindungselemente
7 weist an den gegenüberliegenden Enden in den Ver-
ankerungsabschnitten 11 jeweils zwei federnd mit dem
Verbindungsabschnitt 12 verbundene Eingriffselemente
13 auf. Die federnden Eingriffselemente 13 sind hinsicht-
lich ihrer Formgebung derart ausgestaltet, dass die damit
verbundenen Bodenbelagselemente 1, 2 in allen drei
Raumrichtungen durch die federnden Eingriffselemente
13 in eine angestrebte Position innerhalb des Verbunds
aus Bodenbelagselementen 1, 2 gedrückt bzw. gezogen
werden.
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[0057] In Figur 17 ist exemplarisch ein Ausschnitt aus
einem Bodenbelag mit mehreren Bodenbelagselemen-
ten 1, 2 dargestellt. Die Bodenbelagselemente 1, 2 sind
jeweils quaderförmige Parkettelemente mit gradlinig ver-
laufenden Seitenflächen an den kürzeren Querseiten 31
und an den längeren Längsseiten 32. Zur Verdeutlichung
einer vorteilhaften Anordnung von mehreren Verbin-
dungseinrichtungen 30, die zur Verbindung der einzel-
nen Bodenbelagselemente 1, 2 untereinander verwen-
det werden, sind die bei einer in Figur 17 gezeigten Drauf-
sicht auf eine Oberseite der Bodenbelagselemente 1, 2
an deren Unterseite angeordneten und deshalb verdeck-
ten Verbindungseinrichtungen 30 mit den jeweils zwei
Verbindungselementen 7 gestrichelt angedeutet. Jedes
Bodenbelagselement 1, 2 mit einer rechteckigen Grund-
fläche weist an den Längsseiten 32 jeweils im Bereich
der Querseite 31 eine Ausnehmung 9 auf. Der Abstand
der Ausnehmung 9 von der Querseite 31 entspricht etwa
dem halben Abstand von zwei Verbindungselementen 7
einer Verbindungseinrichtung 30. Zudem sind entlang
der Längsseiten 32 der Bodenbelagselemente 1, 2 wei-
tere Ausnehmungen 9 in der Mitte zwischen den beiden
einander gegenüberliegenden Querseiten 31 ausgebil-
det. Mit derartigen Bodenbelagselementen 1, 2 bzw. mit
einer derartigen Anordnung der einzelnen Ausnehmun-
gen 9 in den Bodenbelagselementen 1, 2 können entlang
der fluchtend zueinander verlaufenden Längsseiten 32
von zwei mit ihren Querseiten 31 aneinanderstoßende
Bodenbelagselemente 1, 2 mit Verbindungseinrichtun-
gen 30 miteinander so verbunden werden, dass die
Druckplatte 23 einer Verbindungseinrichtung 30 sich
über beide Querseiten 31 hinweg erstreckt und jeweils
eines der beiden nebeneinander auf der Druckplatte 23
angeordneten Verbindungselemente 7 von der Längs-
seite 32 aus in die Ausnehmung 9 des zugeordneten
Bodenbelagselements 1, 2 eingreift. Auf diese Weise
sind drei Bodenbelagselemente 1, 2 über eine einzige
Verbindungseinrichtung 30 miteinander verbunden.
Durch die Federwirkung der federnden Eingriffselemente
7, die in der jeweilige Ausnehmung 9 festgelegt werden,
können die Bodenbelagselemente 1, 2 sowohl bezüglich
der aneinander angrenzenden Längsseiten 32 als auch
bezüglich der aneinander angrenzenden Querseiten 31
zusammengezogen werden und dadurch deren Positio-
nen innerhalb des Verbunds vorteilhaft vorgegeben wer-
den.

Patentansprüche

1. Bodenbelag mit mindestens zwei ebenflächigen Bo-
denbelagselementen (1, 2), die jeweils eine Nutzo-
berfläche (5) aufweisen und mit einer der Nutzober-
fläche (5) gegenüberliegenden Auflagefläche (4) auf
einem Untergrund (3) verlegt werden können, und
mit mindestens einem Verbindungselement (7), mit
welchem die zwei aneinander angrenzend verlegten
Bodenbelagselemente (1, 2) miteinander verbunden

sind, dadurch gekennzeichnet, dass jedes Boden-
belagselement (1, 2) in der Auflagefläche (4) min-
destens eine Ausnehmung (8, 9, 17) aufweist, wel-
che sich ausgehend von einer die Nutzoberfläche
(5) mit der Auflagefläche (4) verbindenden Seiten-
fläche (6) des Bodenbelagselements (1, 2) von der
Seitenfläche (6) weg erstreckt, wobei die mindes-
tens eine Ausnehmung (8, 9, 17) in dem Bodenbe-
lagselement (1, 2) jeweils einen Verankerungsbe-
reich (19) und einen den Verankerungsbereich (19)
mit der Seitenfläche (6) verbindenden Verbindungs-
bereich (18) aufweist und wobei der Verankerungs-
bereich (19) eine sich relativ zu dem Verbindungs-
bereich (18) seitlich darüber hinaus erstreckende
Hinterschneidungsfläche (21) aufweist, dass bei den
zwei aneinander angrenzend verlegten Bodenbe-
lagselementen (1, 2) jeweils mindestens eine Aus-
nehmung (8, 9, 17) des ersten Bodenbelagsele-
ments (1) mit dem Verbindungsbereich (18) fluch-
tend zu dem Verbindungsbereich (18) einer zuge-
ordneten Ausnehmung (8, 9, 17) des zweiten Bo-
denbelagselements (2) angeordnet ist, und dass das
mindestens eine Verbindungselement (7) von der je-
weiligen Auflagefläche (4) des ersten und zweiten
Bodenbelagselements (1, 2) aus in den zwei fluch-
tend zueinander angeordneten Ausnehmungen (8,
9, 17) des ersten und zweiten Bodenbelagselements
(1, 2) angeordnet ist, wobei das Verbindungsele-
ment (7) an zwei gegenüberliegenden Endbereichen
(10) jeweils einen Verankerungsabschnitt (11) auf-
weist und die beiden Verankerungsabschnitte (11)
mit einem Verbindungsabschnitt (12) miteinander
verbunden sind, und wobei jeder Verankerungsab-
schnitt (11) des Verbindungselements (7) in dem zu-
geordneten Verankerungsbereich (19) der Ausneh-
mung (8, 9, 17) des ersten und zweiten Bodenbe-
lagselements (1, 2) an der betreffenden Hinter-
schneidungsfläche (21) formschlüssig festgelegt ist.

2. Bodenbelag nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass jedes Bodenbelagselement (1, 2)
entlang der Seitenkanten hinterschneidungsfrei
ausgebildete Seitenflächen (6) aufweist.

3. Bodenbelag nach Anspruch 1 oder Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass das Verbindungsele-
ment (7) vollständig innerhalb der beiden einander
zugeordneten Ausnehmungen (8, 9, 17) des ersten
und zweiten Bodenbelagselements (1, 2) angeord-
net ist.

4. Bodenbelag nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass jeder
Verankerungsabschnitt (11) eines Verbindungsele-
ments (7) mindestens ein Eingriffselement (13) auf-
weist, welches in Richtung der Nutzoberfläche (5)
und/oder parallel zu der Seitenfläche (6) seitlich über
den Verbindungsabschnitt (11) vorspringend ausge-
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bildet ist.

5. Bodenbelag nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass jeder Verankerungsabschnitt (11)
eines Verbindungselements (7) mindestens zwei fe-
dernd an dem Verbindungsabschnitt (12) festgeleg-
te Eingriffselemente (13) aufweist, die klemmend in
dem Verankerungsbereich (19) der zugeordneten
Ausnehmung (8, 9, 17) festgelegt sind.

6. Bodenbelag nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass jeder
Verankerungsabschnitt (11) eines Verbindungsele-
ments (7) eine parallel zu der Aufstandsfläche (4)
ausgerichtete Querschnittsfläche mit einer nähe-
rungsweise kreisförmigen Außenkontur aufweist,
und dass jeder Verankerungsbereich (19) einer Aus-
nehmung (8, 9, 17) in dem Bodenbelagselement (1,
2) eine daran angepasste Formgebung aufweist.

7. Bodenbelag nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine der
Auflagefläche (4) der Bodenbelagselemente (1, 2)
abgewandte Oberseite (15) des Verbindungsele-
ments (7) eine konvex gewölbte Oberfläche auf-
weist.

8. Bodenbelag nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine in
der Aufstandsfläche (4) ausgebildete Öffnungsflä-
che der Ausnehmung (7) in dem Bodenbelagsele-
ment (1, 2) kleiner als eine parallel zu der Aufstands-
fläche (4) ausgerichtete Querschnittsfläche der Aus-
nehmung (7) in einem Abstand zu der Aufstandsflä-
che (4) ist.

9. Bodenbelag nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine der Auflagefläche (4) der Bo-
denbelagselemente (1, 2) zugewandte Unterseite
(14) des Verbindungselements (7) eine konvex ge-
wölbte Oberfläche aufweist.

10. Bodenbelag nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an einer
der Auflagefläche (4) der Bodenbelagselemente (1,
2) zugewandten Unterseite (14) des Verbindungse-
lements (7) eine seitlich über die Unterseite (14) des
Verbindungselements (7) vorspringende Druckplat-
te (23) angeordnet ist.

11. Bodenbelag nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Ver-
bindungselement (7) einstückig ausgebildet ist.

12. Bodenbelag nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an einer
der Auflagefläche (4) der Bodenbelagselemente (1,
2) zugewandten Unterseite (14) des Verbindungse-

lements (7) und/oder an einer dort angeordneten und
seitlich über die Unterseite (14) des Verbindungse-
lements (7) vorspringenden Druckplatte (23)
und/oder an der Auflagefläche (4) der Bodenbelag-
selemente (1, 2) flächige Dämpfungselemente (27)
aus einem elastisch verformbaren Material festge-
legt sind.

13. Bodenbelag nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die min-
destens zwei Bodenbelagselemente (1, 2) jeweils
mit einer Verbindungseinrichtung () miteinander ver-
bunden sind, wobei die Verbindungseinrichtung ()
zwei parallel ausgerichtete und beabstandet neben-
einander angeordnete Verbindungselemente (7)
aufweist, die auf einer gemeinsamen Druckplatte
(23) festgelegt sind.

14. Bodenbelag nach Anspruch 13, dadurch gekenn-
zeichnet, dass mehrere Bodenbelagselemente (1,
2) mit zwei gegenüberliegenden Längsseiten und
mit zwei gegenüberliegenden kürzeren Querseiten
mindestens zwei Ausnehmungen (8, 9, 17) an jeder
Längsseite aufweisen, wobei jeweils eine Ausneh-
mung (8, 9, 17) benachbart zu einer der beiden Quer-
seiten so angeordnet ist, dass zwei entlang ihrer
Längsseiten fluchtend und jeweils mit einer Quersei-
te aneinander angrenzend angeordnete Bodenbe-
lagselemente (1, 2) mit den zwei Verbindungsele-
menten (7) einer Verbindungseinrichtung () mitein-
ander verbunden werden können.

15. Bodenbelag nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Bo-
denbelagselemente (1, 2) Parkettelemente sind.
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